
Reiserücktrittskostenversicherung 

 

Was ist versichert? 

 

1. Die Würzburger Versicherungs-AG (Würzburger) leistet Entschädigung bei Nichtantritt der Reise für die 
dem Reiseunternehmen oder einem anderen vom Versicherten nachweislich vertraglich geschuldeten 
Rücktrittskosten; 

2. Die Würzburger ist im Umfang von Nr. 1 leistungspflichtig, wenn infolge eines der nachstehend 
genannten wichtigen Gründe entweder die Reiseunfähigkeit des Versicherten nach allgemeiner 
Lebenserfahrung zu erwarten ist oder ihm der Antritt der Reise nicht zugemutet werden kann: 

a) Tod, schwerer Unfall oder unerwartete schwere Erkrankung des Versicherten, seines Ehegatten, 
seiner Eltern, seiner Kinder, Geschwister, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkindern 
oder, wenn die Reise für 2 Personen gemeinsam gebucht wurde, der zweiten Person, 
vorausgesetzt, dass diese gleichfalls versichert ist;  

b) unerwartete Impfunverträglichkeit des Versicherten oder, im Falle gemeinsamer Reise, seines 
Ehegatten, seiner Kinder oder Geschwister des Versicherten oder der Eltern eines minderjährigen 
Versicherten, sofern der Angehörige ebenfalls versichert ist; 

c) Schwangerschaft einer Versicherten oder, im Falle gemeinsamer Reise, der versicherten 
Ehegattin oder der versicherten Mutter eines minderjährigen Versicherten; 

d) Schaden am Eigentum des Versicherten oder, im Falle gemeinsamer Reise, eines der in Ziffer 2 
b) genannten versicherten Angehörigen des Versicherten infolge von Feuer, Elementarereignis 
oder vorsätzlicher Straftat eines Dritten, sofern der Schaden im Verhältnis zu der wirtschaftlichen 
Lage und dem Vermögen des Geschädigten erheblich oder sofern zu Schadenfeststellung seine 
Anwesenheit notwendig ist. 

 

Was ist bei der Ermittlung der Versicherungssumme zu berücksichtigen? 

1. Die Versicherungssumme soll dem vollen ausgeschriebenen Reisepreis (Versicherungswert) 
entsprechen. Kosten für darin nicht enthaltene Leistungen (z. B. für Zusatzprogramme) sind mitversichert, 
wenn sie bei der Höhe der Versicherungssumme berücksichtigt wurden. Die Würzburger haftet bis zur 
Höhe der Versicherungssumme abzüglich Selbstbehalt;  

2. Bei jedem Versicherungsfall trägt der Versicherte einen Selbstbehalt von € 25 je Person. Wird der 
Versicherungsfall durch Krankheit ausgelöst, so trägt der Versicherte von dem erstattungsfähigen 
Schaden 20 v. H. selbst, mindestens € 25 je Person. 

 

Bitte beachten Sie: 

• Die maximale Versicherungssumme beträgt 4.500,- EURO.  
• Nicht versichern können wir leider Segeltörns und Yachtcharter.  

Die genauen Leistungen und zusätzliche Informationen entnehmen Sie bitte den detaillierten Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen. 
 

Auslandsreisekrankenversicherung 

Gesetzlich Krankenversicherte sind im Urlaub selbst bei harmlosen Erkrankungen kaum oder gar nicht 
versichert. Als gesetzlich Versicherter hilft Ihnen Ihr Auslandsreisekrankenschein nur in den Ländern der 



Europäischen Union und den Mittelmeeranrainerstaaten sowie in Ländern, die mit Deutschland ein 
Sozialversicherungsabkommen haben. 

Jedoch stellen niedergelassene Ärzte selbst in diesen Ländern oft Privatrechnungen aus, die meistens 
sehr viel höher ausfallen, als Ihre Krankenkasse zu Hause erstattet. Außerhalb der o.g. Länder sind Sie 
als Kassenpatient überhaupt nicht krankenversichert! Das bedeutet: Sie bleiben auf einem Teil oder sogar 
den kompletten Behandlungskosten sitzen! 

Doch auch für privat Krankenversicherte ist eine zusätzliche Auslandsreisekrankenversicherung oft 
sinnvoll, da nicht in jedem Versicherungsvertrag der medizinisch notwendige Rücktransport nach Hause 
im Krankheitsfall eingeschlossen ist. 

Sind Sie ein privat versicherter Beamter/Beamtin, so ist eine Auslandsreisekrankenversicherung 
unbedingt zu empfehlen, denn die Beihilfe übernimmt grundsätzlich keine Kosten für den Rücktransport 
und für alle anderen medizinischen Leistungen erhalten Sie nur die Kosten erstattet, die in Deutschland 
verlangt würden. 

Was die Auslandsreisekrankenversicherung u.a. bietet: 

• Freie Arzt- und Krankenhauswahl am Urlaubsort  
• Kostenübernahme für ärztlich verordnete Arznei-, Verband- und Heilmittel und Behandlungen 

(ambulant und stationär)  
• Schmerzstillende Zahnbehandlungen und Zahnfüllungen in einfacher Ausführung sowie 

Reparaturen von Zahnersatz  
• Transport zur stationären Behandlung in das nächsterreichbare Krankenhaus  
• Ärztlich verordneter und medizinisch notwendiger Rücktransport nach Hause oder in ein 

Krankenhaus in der Nähe Ihres Wohnortes  

Bitte beachten Sie: 

• Keine Gesundheitsprüfung  
• Vorerkrankungen sind ausgeschlossen.  
• Kann nur für Urlaubsreisen abgeschlossen werden  

 

Reisegepäckversicherung 

Eine Reisegepäckversicherung rundet den Versicherungsschutz rund um Ihre Reise ab.  

Wie schnell ist die Urlaubsfreude getrübt, wenn das Gepäck, die Kamera oder auch Reiseandenken 
abhanden kommen, zerstört oder beschädigt werden. In diesem Fall gleicht die Reisegepäckversicherung 
den finanziellen Verlust aus. 

Versichern können wir Ihr Gepäck auf allen Urlaubsreisen, die nicht länger als 42 Tage dauern. Je nach 
Wert Ihres Gepäcks bieten wir Ihnen drei Stufen des Versicherungsschutzes an: 1.500 (economy), 3.000 
(business) oder 4.500 EURO (first) mit entsprechend angepassten Prämien. 

 

Anschrift der Würzburger 

Würzburger Versicherungs-AG 

Berliner Platz 6 

97080 Würzburg 


